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Mietspiegel

Mietspiegel nach dem BGB Mietspiegel nach dem SGBp g

§ 558c
Ein Mietspiegel ist eine

p g

§ 22
Bedarfe für Unterkunft und HeizungEin Mietspiegel ist eine 

Übersicht über die ortsübliche 
Vergleichsmiete, soweit die 
Übersicht von der Gemeinde

g
werden in Höhe der tatsächlichen 
Aufwendungen anerkannt, soweit diese 
angemessen sindÜbersicht von der Gemeinde 

oder von Interessenvertretern 
der Vermieter und der Mieter 
gemeinsam erstellt oder

angemessen sind.

BSGE 14/7b AS 44/06 R
Liegen keine Mietspiegel ( ) im Sinnegemeinsam erstellt oder 

anerkannt worden ist.
Liegen keine Mietspiegel (…) im Sinne 
[des] BGB vor, so wird der 
Grundsicherungsträger zu erwägen 
h b fü d j ilihaben, für den jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich eigene -
grundsicherungsrelevante - Mietspiegel 
oder Tabellen zu erstellen.



Mietspiegel

Mietspiegel nach dem BGB Mietspiegel nach dem SGBp g

Nettokaltmieten

G i d / V bä d

p g

Eher Bruttokaltmieten

K i / K i f i St dtGemeinde / Verbände

Mietspiegelrelevante Wohnungen
(ohne EFH 4-Jahres-Spanne)

Kreis / Kreisfreie Stadt

Angebots- und Bestandsmieten
(ohne EFH, 4-Jahres-Spanne)

Primärdatenerhebung

Ziel: Bestimmung der

Auch Sekundärdaten möglich

Ziel: Abgrenzung einfaches SegmentZiel: Bestimmung der 
ortsüblichen Vergleichsmiete

Mittelwert Spannenoberwerte

Ziel: Abgrenzung einfaches Segment

Eine AngemessenheitsgrenzeMittelwert, Spannenoberwerte, 
Spannenunterwerte nach 
Lage, Ausstattung etc.

Eine Angemessenheitsgrenze



Institut
Wohnen und
Umwelt GmbH

Energetische Differenzierung des 
Qualifizierten Mietspiegels nach dem BGBQualifizierten Mietspiegels nach dem BGB



Vorteile einer energetischen 
Differenzierungg

 Erhöhte Abbildungsgenauigkeit des Mietspiegels 
(Dimension Beschaffenheit Modernisierungstätigkeit)(Dimension Beschaffenheit, Modernisierungstätigkeit)

 Ergänzend zu § 559 BGB (11 %) eine alternative 
Mi t höh ö li hk it t h d § 558 BGBMieterhöhungsmöglichkeit entsprechend § 558 BGB 
nach einer energetischen Modernisierung

 Sachgerechte Mietpreise

 Als Nebeneffekt: Verbessert die Rahmenbedingungen 
zur Refinanzierung von energetischen Modernisierungen



Grundprinzip der energ. Differenzierung
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Energetische Qualität nach Baualtern
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Kommunale Anwendungspraxis (2008)

52% aller untersuchten Gemeinden integrieren energetische Merkmale
N 2% d d E i kNur 2% davon verwenden Energiekennwerte

Quelle: BBSR / IWU



Methodik

Quelle: BBSR / IWU



Darmstadt: Bedarfskennwert

PrimärenergiekennwertPrimärenergiekennwert 
227,5 kWh/(m²a)



Methodik

Beispiel: Eignung von Energieausweisen (IWU-Untersuchung 2006)
Keine Proportionalität der Erstellungsprinzipien• Keine Proportionalität der Erstellungsprinzipien

• Zusätzlich Problem der Nichtlinearität und Heteroskedastie
• Voraussetzung zum Einsatz in Mietspiegeln: Eindeutigkeit g p g g

Quelle: IWU



Tübingen: Energiepunktesystem

Vereinfachte Bewertung Detaillierte Bewertung 
insbesondere für Sonderfälle

bei Bauteilen mit nachträglicher bei Bauteilen ohne nachträgliche  

unter 2 cm 0 Punkte bis 1978 0 Punkte größer 0,8 0 Punkte
2 bis 5 cm 4 Punkte 1979 bis 1994 4 Punkte von 0,8 bis 0,51 4 Punkte

von 6 bis 12 cm 6 Punkte oder ab 1995 6 Punkte oder 0 5 bis 0 27 6 Punkte

Dämmung der gesamten Fläche Dämmung der gesamten Fläche
Mittlerer U-Wert des Bauteils 

in W/(m²K)Dämmstoffdicke… Baualterstypischer Standard…

Außenwand von 6 bis 12 cm 6 Punkte oder ab 1995 6 Punkte oder 0,5 bis 0,27 6 Punkte
von 13 bis 20 cm 7 Punkte 0,26 bis 0,18 7 Punkte

über 20 cm 8 Punkte unter 0,18 8 Punkte

unter 6 cm 0 Punkte bis 1978 0 Punkte größer 0,55 0 Punkte
von 6 bis 12 cm 2 Punkte 1979 bis 1994 2 Punkte 0,55 bis 0,31 2 Punkte

von 13 cm bis 25 3 Punkte ab 1995 3 Punkte 0,30 bis 0,15 3 Punkte

Außenwand

Dach 
bzw. oberste 
Geschossdecke

oder oder

über 25 cm 4 Punkte unter 0,15 4 Punkte

unter 1 cm 0 Punkte bis 1978 0 Punkte größer 0,9 0 Punkte
1 bis 3 cm 1 Punkt 1979 bis 1983 1 Punkt 0,8 bis 0,61 1 Punkt 

4 bis 20 cm 2 Punkte ab 1984 2 Punkte 0,6 bis 0,17 2 Punkte
über 20 cm 3  Punkte unter 0,17 3  Punkte

0 P k b 4 5 0 P k

Geschossdecke

Kellerdecke 
bzw. Kellerfußboden

oder oder

Ei h ib l 0 Punkte über 4,5 0 Punkte
2 Punkte 4,5 bis 1,9 2 Punkte
5 Punkte 1,8 bis 0,9 5 Punkte
6 Punkte unter 0,9 6 Punkte

0 Punkte
0 Punkte

Fenster
Einscheibenverglasung 

oder
2-Scheiben: Isolierverglasung; Verbundfenster, Kastenfenster

Überwiegend raumweise Beheizung (z. B. Einzelöfen für Kohle, Gas, Öl oder Strom )

Überwiegend zentrale oder wohnungsweise
Baujahr des Wärmeerzeugers vor 1987

2-Scheiben: Wärmeschutzverglasung (üblich ab 1995)
3-Scheiben: Wärmeschutzverglasung (Passivhausfenster)

2 Punkte
4 Punkte
2 Punkte

1 Punkt 
2 Punkte
1 Punkt

Heizung Überwiegend zentrale oder wohnungsweise 
Beheizung: Baujahr des Wärmeerzeugers von 1987 bis 1994

Thermische Solaranlage (Warmwasserbereitung)

Baujahr des Wärmeerzeugers ab 1995
Überwiegend Fernwärmebeheizung

Zusatzpunkte 
(mehrere Kategorien 

Überwiegendes Heizsystem mit Brennwertnutzung (Gas, Öl)
Elektrische Wärmepumpe als überwiegendes Heizsystem

Quelle: IWU

1 Punkt 
2 Punkte

Thermische Solaranlage (Warmwasserbereitung)
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung möglich)



Tübingen: Energiepunktesystem

Dämmstoffdicke…

unter 2 cm 0 Punkte
2 bis 5 cm 4 Punkte

6 P k

Dämmstoffdicke…

A ß d von 6 bis 12 cm 6 Punkte
von 13 bis 20 cm 7 Punkte

über 20 cm 8 Punkte

Außenwand

unter 6 cm 0 Punkte
von 6 bis 12 cm 2 Punkte

von 13 cm bis 25 3 Punkte

Dach 
bzw. oberste 
Geschossdecke

über 25 cm 4 Punkte

unter 1 cm 0 Punkte
1 bis 3 cm 1 Punkt

Geschossdecke

Kellerdecke 1 bis 3 cm 1 Punkt 
4 bis 20 cm 2 Punkte
über 20 cm 3  Punkte

Kellerdecke 
bzw. Kellerfußboden

Quelle: IWU



Darmstadt: 
Rein energetische Mietpreisdeterminanteg p

Quelle: Mietspiegel Darmstadt 2007



Neubrandenburg:
Gemischte Mietpreisdeterminantep

Quelle: Mietspiegel Neubrandenburg 2008



Energetische Differenzierung der 
Angemessenheitsgrenzen der Kosten der UnterkunftAngemessenheitsgrenzen der Kosten der Unterkunft



Vorteile einer energetischen 
Differenzierungg

• Umweltpolitisch: Verhinderung eines Anreizes zur 
Unterlassung energetischer Sanierungen

• Stadtentwicklungspolitisch: Verhinderung von fuel 
poverty und energetischer Segregationpoverty und energetischer Segregation

• Fiskalpolitisch: Reduzierung des Kostenrisikos im Falle p g
von Energiepreissteigerungen

M h A i di N i d H i• Mehr Anreiz an die Nutzer zum energiesparenden Heizen



Zulässigkeit von warmen
Angemessenheitsgrenzeng g

„Bei einer Bestimmung [der als angemessen anerkannten Aufwendungen 
für die Heizung] kann eine Gesamtangemessenheitsgrenze [KDU+KDH]für die Heizung] kann eine Gesamtangemessenheitsgrenze [KDU+KDH] 
(…) gebildet werden.“ § 22b SGB II neu

„Die Bildung einer Gesamtangemessenheitsgrenze für Unterkunfts- und 
Heizkosten (…) würde (…) die Festlegung eines als abstrakt angemessen 
anzusehenden Heizkostenpreises ( ) erfordern Es ist nichtanzusehenden Heizkostenpreises (…) erfordern. Es ist nicht 
erkennbar, wie ein solcher abstrakter Wert (…) verlässlich ermittelt 
werden könnte. BSGE B 14 AS 33/08 R



Individuelle abstrakte Heizkosten

EnergieverbrauchEnergieträger Energiepreis

KubaturWärmetechn Lage Whg Heizverhalten Nutzer- Betriebs- WetterKubaturWärmetechn.
Qualität Geb.

Lage Whg.
Im Geb.

Heizverhalten
Nachbarn

Nutzer
verhalten

Betriebs
führung

Wetter

Abstraktes KonkretesAbstraktes 
Nutzerverhalten
im Richtwert

Konkretes
Nutzerverhalten
nicht im Richtwert



Lösung des BSG: Heizkostenspiegel

Verbrauch Kosten

Quelle: CO2-Online: Heizkostenspiegel der Stadt Dresden



Lösung des BSG: Heizkostenspiegel

• Maßgeblich lt BSG ist der zu hohe“ Verbrauch einMaßgeblich lt. BSG ist der „zu hohe  Verbrauch, ein 
90 %-Perzentil aller deutschen Haushalte 

• Empfänger von Grundsicherungsleistungen heizen in der• Empfänger von Grundsicherungsleistungen heizen in der 
Empirie deutlich mehr als andere Haushalte (je nach Kreis 
30 – 40 % über dem Wert des Heizkostenspiegels)p g )

• Mögliche Gründe:

Fehlende Anreize zum sparsamen Heizen• Fehlende Anreize zum sparsamen Heizen

• Energetisch schlechter Gebäudebestand

• Daraus folgt: Hohe Bedeutung der Einzelfallprüfung



Ideenskizze zur energetischen Differen-
zierung: Umlage KDH -> KDU
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Umsetzungsoptionen

OptionOption
1 Separate Angemessenheitsgrenzen (wie bisher)

Nachteil: Gedämmte Wohnungen werden unangemesseng g

2 Warmmietengrenze als Summe KDU + KDH 
nach § 22 b SGB II
Nachteil: Anreiz an Mieter billiger Wohnungen viel zu heizenNachteil: Anreiz an Mieter billiger Wohnungen, viel zu heizen

3 Freiwillige Übertragungsmöglichkeit KDH -> KDU bei energetisch g g g g g
guten Gebäuden (analog Stadt BI, OF)
Nachteil: Kontrollaufwand

KDU A h it d H i k t h l ( l
4

KDU-Angemessenheitsgrenze und Heizkostenpauschale (analog 
Wohngeld 2007-2009)
Nachteil: Erfordert Satzung und Pauschale



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Dr. Christian v. Malottki
c.v.malottki@iwu.de


